
 
 
Einladung zum Vortrag „Innendämmung – doch erlaubt?“ 
 
Die Innendämmung steht zu Unrecht in dem Ruf, Feuchte- oder 
Schimmelschäden zu verursachen. Die Zahl solcher Schäden 
nach Innendämmmaßnahmen ist nicht groß und beruht stets auf 
einer unsachgemäßen Ausführung der Dämmung. Genau wie 
bei jeder anderen Baumaßnahme gilt: Innendämmungen müs-
sen sorgfältig ausgeführt werden; dann werden Bauschäden 
vermieden.  
Wir konnten erneut Herrn Werner Eicke-Hennig gewinnen, der 
uns schon verschiedentlich mit seiner großen Fachkenntnis in 
Sachen Wärmedämmung und seinem Vortragsstil begeistert 
hat. U.a. hörten über 80 Besucher die Informationen über 
Schimmel im Wohnhaus. Er ist Programmleiter der Energiespar-
aktion Hessen und kommt nach Roßdorf 
 

am 4. Februar 2016 
um 19:30 Uhr 
ins Elisabeth-Haus, Kirchgasse 3 

 
Bei der Innendämmung ist es möglich, Teile der Arbeiten in 
Eigenleistung zu übernehmen. In diesem Fall weist sie niedrige 
Herstellungskosten auf. Auch ist es möglich sie schrittweise 
Zimmer für Zimmer in einem Wohnhaus auszuführen. Sie ist 
z.B. in den folgenden Fällen sinnvoll: 
• das Gebäude oder die Fassade stehen unter Denkmalschutz 
• die Fassade soll erhalten bleiben (Sichtfachwerk, Sichtmau-

erwerk etc.) 
• eine äußere Dämmung kann wegen fehlender Grenzabstän-

de oder technischer Probleme nicht ausgeführt werden 
• Mieter wollen Maßnahmen in Selbsthilfe ausführen, ohne auf 

eine spätere, durch den Vermieter auszuführende Außen-
dämmung zu warten 

• Kellerräume sollen nachträglich beheizt werden 
• das Gebäude wird dauerhaft nur teilgenutzt und teilbeheizt 

 
Bild: Verbundplatte aus Gipskarton und Dämmung mit Formteil 
zur Montage der Fensterbank; Schichtaufbau einer Innendäm-
mung (aus Heft 11 „Wärmedämmung von Außenwänden mit der 
Innendämmung“ der Energiesparinformationen Hess. Ministeri-
um für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) 
 
Fotowettbewerb „Regenerative Energien in Roßdorf“: 
Preisübergabe 
Wir nutzen den Rahmen der Veranstaltung zur Innendämmung, 
um unseren Gewinnern die verdienten Preise in Form von Roß-
dorf-Talern zu übergeben. Zur Erinnerung: Alle Einwohner in 
Roßdorf und Gundernhausen waren aufgerufen, Bilder zu rege-
nerativen Energien und Energieeinsparung, beispielsweise 
Solarthermie, Photovoltaik, Biogasanlagen, Gebäudedämmung, 
einzusenden. Dazu zählen natürlich auch die Windkraftanlagen. 
Wir hatten zwischenzeitlich den Einsendeschluss vom 
20.11.2015 auf den 10.01.2016 verschoben. Es gab zu gewin-
nen: 

1. Preis: 50 EUR als Roßdorf Taler 
2. Preis: 30 EUR als Roßdorf Taler 
3. Preis: 20 EUR als Roßdorf Taler 

Damit spenden wir als Verein ohne Mitgliedsbeitrag 10 EUR für 
einen gemeinnützigen Zweck der Gemeinde. 
REG.eV, Claus Nintzel, Vorstandsmitglied 


